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Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin 
(Entscheidung)  Ö 

 
Sachverhalt  
Das Planungsziel ist es, das Flurstück 75 so in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil einzubeziehen, als das auf den Flurstücken 75 und 76/3 ein 
Wohngrundstück entwickelt werden kann. Denn das verbliebene Baufeld in der 
wirksamen Ergänzungssatzung ist von der Größe her nicht ausreichend, um auch 
in diesem Bereich ein Haus zu errichten. Der ursprünglich einbezogene Bereich 
ist im Westen des Bereichs heute vollständig bebaut. Prägend für die 1. 
Ergänzung ist die Wohnnutzung (Wiesenweg 1, 2 und 3 sowie Dorfstraße 25, 29, 
30 und 30a).   

Am 10.02.2025 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin der 
Beschluss zur Aufstellung der Satzung über die 1. Ergänzung der 
Ergänzungssatzung Neuendorf der Gemeinde Wulkenzin gefasst. Gemäß § 34 
Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Ergänzungssatzung nach § 34 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 3 BauGB die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 
entsprechend anzuwenden.  Auf die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
BauGB verzichtet. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wulkenzin stellt die betroffenen 
Grundstücke bereits als Wohnbaufläche dar. Damit ist die 1. Ergänzung der 
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Ergänzungssatzung mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar.  
 
Der Entwurf der 1. Ergänzung der Ergänzungssatzung hat in der Zeit vom 
06.10.2025 bis 07.11.2025 öffentlich ausgelegen und war zeitgleich im Internet 
und auf dem Bau- und Planungsportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
einsehbar. Durch die Öffentlichkeit wurden keine Hinweise oder Anregungen 
vorgebracht 
 
In der Zeit vom 04.09.2025 bis 10.10.2025 erfolgte die Beteiligung der 
Nachbargemeinden und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die in ihrer Zuständigkeit von der Planung berührt werden. Die Stellungnahmen 
der Behörden und der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und in die 
weitere Abwägung einbezogen. Die eingegangenen Stellungnahmen sind 
nunmehr untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 und § 
1a Abs. 2 Satz 3 BauGB). Dazu wurde ein entsprechender Abwägungsvorschlag 
erarbeitet. Dieser wird hiermit der Gemeindevertretung zur abschließenden 
Beratung und Entscheidung vorgelegt. – Abwägungsbeschluss  

Im Ergebnis der Abwägung wurde die endgültige Satzung erarbeitet, die hiermit 
der Gemeindevertretung ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt wird. – 
Satzungsbeschluss  

 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den 
Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für 
die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein 
Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in 
nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin beschließt: 
 
 
Abwägungsbeschluss: 
 

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden wurden 
unter Beachtung des Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen 
Empfehlungen in der Abwägungstabelle geprüft.  
 

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die 
Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses.  
 
 

Satzungsbeschluss: 
 

3. Auf Grund des § 10 BauGB i.V.m. § 34 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB 
beschließt die Gemeindevertretung die 1. Ergänzung der 
Ergänzungssatzung Neuendorf, als Satzung. 
 

4. Die Begründung wird gebilligt.  
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5. Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 34 Abs. 6 BauGB i.V.m. 10 Abs. 3 

BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Die Ergänzungssatzung ist mit der 
Begründung, zu jedermanns Einsicht bereit zu halten. Mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung tritt die 1. Ergänzung der Ergänzungssatzung Neuendorf 
der Gemeinde Wulkenzin in Kraft. 

 

  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

 Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirsam 
 

a.) bei planmäßigen Ausgaben: 
Deckung durch Planansatz 
in Höhe von: 0,00 € 

Gesamtkosten: 00,00 € im Produktsachkonto ( PSK ): 00000.00000000 
 

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:  Deckung erfolgt über:  

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen : 

zusätzliche Kosten: 00,00 € 
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

2. folgende Mehreinnahmen:  

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Bemerkung: 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Folgekosten (zu a.) und b.)) 

 Nein 

 Ja  für Jahr  i.H.v. 

 

 

Anlage/n 
1 2025-11-11 Satzung (öffentlich) 

 
2 2025-11-11 Begründung (öffentlich) 

 
3 2025-11-11 Begründung Anlage 1 EAB (öffentlich) 

 
4 2025-11-24 Abwägungstabelle Entwurf Juli 2025_anonymisiert 

(öffentlich) 
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1. Rechtsgrundlagen  
  
Die Ergänzungssatzung basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen:  
  
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 257) geändert worden ist, 

  

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden 
ist, 

  
• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist. 

 
 
 
 

2. Lage und Umfang des Satzungsgebietes  
  
Der Planbereich der 1. Ergänzungssatzung befindet sich im Südwesten von Neuendorf am 
Ortsrand. 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Gemarkung Neuendorf Flur 6, Flurstücke 75, 
76/2 (teilweise), 76/3 und 78 und hat eine Größe von 0,1 ha. 
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 
 
Im Norden: durch das Wohngrundstück (Dorfstraße 26) (Flurstücke 73 und 74), 
im Osten: durch ein privates Wegegrundstück (Flurstück 66) 
im Süden: durch das Wohngrundstück (Wiesenweg 3) und ein Wegegrundstücke (Flur-

stücke 76/1, 76/2 und 81) und 
im Westen: durch die örtliche Straße (Dorfstraße) und privates Wegegrundstück (Flurstü-

cke 76/2 und 86). 
 
 
 
 

3. Beschreibung des Plangebietes  
  
Die Flurstücke 75 und 76/3 werden zum jetzigen Zeitpunkt als Obstgarten mit vielen Obst-
bäumen genutzt, der im Norden und Westen an Wohnbebauung angrenzt.  
  
Der Planbereich wird im Westen technisch durch die örtliche Straße Dorfstraße erschlossen. 
Zwischen dem Planbereich und der Dorfstraße befinden sich die Flurstücke 76/2 und 78, der 
Flur 2. Es handelt sich bei den beiden Flurstücken um private Wegegrundstücke. Für die tat-
sächliche bauliche Nutzbarkeit der Ergänzungsflächen 76/3 und 75 benötigt der Bauherr so-
mit eine öffentlich-rechtliche Erschließungsbaulast vom Flächeneigentümer der beiden o.g. 
Wegegrundstücke. 
  
Der einzubeziehende Bereich befindet sich circa 100 m vom Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung Nummer DE_2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“. 
Im Plangeltungsbereich gibt es keine offenen Gewässer. Der Planbereich befindet sich nicht 
in einer Trinkwasserschutzzone. 
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4. Planungsanlass und Planungsziel  
 
Das Planungsziel ist es, das Flurstück 75 so einzubeziehen, das auf den Flurstücken 75 und 
76/3 ein Wohngrundstück entwickelt werden kann. Das verbliebene Baufeld in der bestehen-
den Ergänzungssatzung ist von der Größe her nicht ausreichend, um auch in diesem Be-
reich ein Haus zu errichten. Der ursprünglich einbezogene Bereich ist im Westen des Be-
reichs heute vollständig bebaut. 
Prägend für die 1. Ergänzung ist die Wohnnutzung (Wiesenweg 1, 2 und 3 sowie Dorfstraße 
25, 29, 30 und 30a).  
  
Planungsziel der vorliegenden 1. Ergänzung des Ergänzungssatzung ist die Ausweisung von 
Bauflächen für ein weiteres Eigenheim.  
  
Die Gemeinde beabsichtigt eine 607 m² große Fläche in den im Zusammenhang bebauten 
Bereich einzubeziehen. Hier kann unter Mitnutzung des Flurstücks 76/3, welches bereits mit 
der Ursprungssatzung einbezogen wurde, ein weiteres Eigenheim errichtet werden. Durch 
die vorhandene Erschließung und eine sinnvolle bauliche Nutzung unter Berücksichtigung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung des Ortes kann dies planungsrechtlich gesi-
chert werden.  Die Gemeinde nutzt für die Ergänzung keine landwirtschaftlichen Flächen. 
Um den nun geplanten Bauabsichten gerecht werden zu können, werden Außenbereichsflä-
chen in den Innenbereich einbezogen. 
  
 
  
  

5. Gegenwärtiges Planungsrecht und Bindungen für die Planung  
  
Der Geltungsbereich liegt planungsrechtlich im Außenbereich. Eine Bebauung mit Wohnge-
bäuden und Nebenanlagen ist somit derzeit nicht möglich.  
 
Die Gemeinde Wulkenzin hat einen Flächennutzungsplan aufgestellt; der Flächennutzungs-
plan ist am 01.09.2006 wirksam geworden. In diesem ist der Plangeltungsbereich der 1. Er-
gänzung der Ergänzungssatzung als Wohnbauflächen dargestellt. Der Plangeltungsbereich 
befindet sich teilweise in einer Fläche mit Nutzungseinschränkungen aufgrund der Wettersta-
tion in Neuendorf. 
 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde mit ge-
kennzeichnetem Plangeltungsbereich (graues Polygon) 
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Der Ergänzungsbereich grenzt im Westen und Norden an den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil an. 
  
Durch die Einbeziehung des Planbereichs in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil er-
fährt der vorhandene Siedlungsbereich eine sinnvolle und maßvolle Ergänzung. 
Voraussetzung für die Ergänzung der Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 ist, dass sie mit einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. Dies ist der Fall, da der Bereich durch 
die vorhandene Wohnbebauung in der Straße Wiesenweg und Dorfstraße hinreichend ge-
prägt wird. Mit der Satzung wird Baurecht für ein weiteres Wohngebäude geschaffen.  
Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
Landesrecht unterliegen, wird nicht begründet.   
Nach § 34 Abs. 5 Nr. 3 ist eine weitere Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung, dass 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB bestehen, also keine Schutzgebiete tangiert oder beeinträchtigt wer-
den. Zusammen mit den Schutzgebieten nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, den FFH-
Gebieten, bilden die besonderen Vogelschutzgebiete das europäische Schutzgebietsnetz 
Natura 2000.  
Der Abstand zum nächstgelegenen GGB DE_2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und um-
liegenden Wäldern“ beträgt unter 100 m. Eine FFH-Vorprüfung ist aus diesem Grund bereits 
schon in der wirksamen Ergänzungssatzung durchgeführt worden, sodass auf eine weitere 
verzichtet werden kann. 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind.  
  
  
 
 

6. Planinhalt und Festsetzungen  
6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung  

  
Die Zulässigkeiten von Vorhaben im Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung regeln sich 
nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB. Die Zulässigkeiten werden so geregelt, dass sich die Vorha-
ben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.  
Daher werden keine Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung getroffen. 
Die prägende Bebauung wird als Wohngebiet eingestuft.  
Die prägenden Gebäude sind eingeschossig.  
  
  
 
6.2 Überbaubare Grundstücksflächen, Baugrenze  

  
In der Ergänzungssatzung wird mit Hilfe der Baugrenze die Lage und Größe der überbauba-
ren Grundstücksfläche definiert.  
 
 
 
6.3 Erschließung  

  
Wegen der Wirkung der Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB, Flächen zum unbeplanten In-
nenbereich zu erklären, ist für Vorhaben die gesicherte Erschließung Voraussetzung für das 
Verfahren. Verkehrlich erschlossen ist das Flurstück 75, Flur 6, Gemarkung Neuendorf im 
Osten durch das Wegegrundstück Flurstück 66 sowie durch die private Wegegrundstücke im 
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Nordwesten Flurstücke 76/2 und 78, Flur 6, Gemarkung Neuendorf. Die technische und ver-
kehrlich Erschließung ist von Nordwesten über die privaten Wegegrundstücke geplant.  
Diese muss aber für eine gesicherte Erschließung im Zuge der Objektplanung des Wohnge-
bäudes noch mit einer öffentlichen-rechtlichen Erschließungsbaulast und einer zivilrechtli-
chen pers. Dienstbarkeit für ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten des Bauherrn belastet wer-
den.  
 
 
 
6.4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

  
Die gekennzeichnete Fläche ist mit einem Geh-, Fahrrecht zugunsten der Benutzer der Flur-
stücke 76/3 und 75 zu belasten und einem Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsunter-
nehmen. 
 
 
 
6.5 Ver- und Entsorgung 

  
Die kanalgebundene ver- und entsorgungstechnische Erschließung des Baufeldes ist, über 
Hausanschlüsse bzw. durch potenzielle Netzerweiterungen von der medientechnisch bereits 
erschlossenen Dorfstraße sowie dem Wiesenweg grundsätzlich gesichert. Niederspannungs-
stromkabel der e.dis, Trinkwasser- und Gasversorgungsleitungen der Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH sowie Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG befinden 
sich im Wiesenweg. Im Wiesenweg ist ein Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger 
festgesetzt. Die Kosten für die Hausanschlüsse trägt der Bauherr. Die Abstimmung der erfor-
derlichen Bauleistungen erfolgt eigenverantwortlich im Rahmen der Objektplanung mit den 
zuständigen Ver- und Entsorgungsträgern. Die Löschwasserversorgung ist ebenfalls gewähr-
leistet und im Umkreis von 300 Meter sichergestellt. In der Stellungnahme der Neubranden-
burger Stadtwerke vom 08.10.2025 wird in Bezug auf die Löschwasserversorgung auf fol-
gendes hingewiesen: „Eine Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasserversor-
gungsnetz erfolgt in dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht. Auf Höhe Dorfstraße 
32 befindet sich ein Hydrant zur Befüllung von Tanklöschfahrzeugen mit einer maximalen 
Entnahmemenge von 15 m³/h.“ 
Gemäß § 2 Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren (BrSchG) 
für Mecklenburg - Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 
2015, haben Gemeinden die Löschwasserversorgung (Grundschutz) zu sichern. Die Bemes-
sung des Löschwasserbedarfs hat nach Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches (DVGW) zu erfolgen. Für den Einsatz der Feuerwehr sind Bewegungsflä-
chen für Feuerwehrfahrzeuge entsprechend der "Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 
auf Grundstücken - Fassung August 2006" anzuordnen. Innerhalb des 300 m Radius befin-
det sich 1 Löschwasserentnahmestelle (Löschteich an der Dorfstraße), somit ist die Lösch-
wasserversorgung gesichert. 
 
 
 
 
6.6 Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  

zur Entwicklung von Natur und Landschaft   

6.5.1 Kompensationsumfang 

 
Das Kompensationsdefizit wird durch den Erwerb von 325 Kompensationsflächenäquivalen-
ten des Ökokontos VG-018 „Obstsortensammlung Waldeshöhe“ in der Landschaftszone 
„Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ kompensiert. Die Bestätigung der Reservie-
rung vom 28.10.2025 liegt zum Satzungsbeschluss vor. 
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7. Kennzeichnung 
 
Das Bergamt Stralsund weist in seiner Stellungnahme vom 15.09.2025 darauf hin, dass der 
Plangeltungsbereich der gemeindlichen Planung innerhalb der Bergbauberechtigung „Bewilli-
gung und Nutzung für Formationen und Gesteine, die zur unterirdischen behälterlosen Spei-
cherung geeignet sind im Bewilligungsfeld Schwerin-Ludwigslust“ liegt. 
 
 
 
 

8. Hinweise  
8.1 Bodendenkmale  

  
Werden bei Erdarbeiten Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von 
denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gem. § 2 Abs. 1 DSchG M-V ein öffentliches 
Interesse besteht, z. B. archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen, ist gemäß 
§ 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Anzeigepflicht be-
steht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer und zufällige Zeugen, 
die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind in unveränder-
tem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, 
bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde 
kann im Benehmen mit dem zuständigen Landesamt die Frist im Rahmen des Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder Bergung des Denkmals dies erfor-
dert. 
 
 
 
8.2 Untere Wasserbehörde  

  
In der Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 08.10.2025 weist 
die untere Wasserbehörde auf folgendes hin: „… bei allen Vorhaben und Maßnahmen, mit 
denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser) verbunden 
sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeinträchti-
gungen sicher auszuschließen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine wassergefähr-
denden Stoffe in den Untergrund eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung des 
Grundwassers führen könnten.“ 
  
 
 
8.3 Abfall- und Bodenschutzrecht 

  
In der Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 08.10.2025 wird 
auf folgendes hingewiesen: „Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entspre-
chend den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschafts-
gesetzes (AbfWG M-V) und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen 
zu erfolgen.  
Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweislich ge-
ordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzuführen. Bauschutt 
und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach 
den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanla-
gen usw.).  
Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden ein-
wirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen wer-
den. Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen 
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Flächenverbrauch zu erhalten.“ 
 
 
 
8.4 Brand- und Katastrophenschutz 

 
In der Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 08.10.2025 wird 
auf folgendes hingewiesen: 
„Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden wer-
den, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle, sowie in der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.“  
 
 
 
8.5 Verkehrssicherheit 

 
In der Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 08.10.2025 wird 
auf folgendes hingewiesen: „…bei Baumaßnahmen der Veranlasser verpflichtet ist, solche 
Technologien anzuwenden, mit denen für den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt 
wird.  
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß- 
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von  
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der  
Baumaßnahme zu beachten.  
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenan-
lagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 
Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei Wochen vor Beginn der Bauphase  
eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgi-
sche Seenplatte, Verkehrsangelegenheiten/ Straßenverkehrsbehörde, PF 11 02 64, 17042 
Neubrandenburg oder per E-Mail unter verkehrsbehoerde@lk-seenplatte.de einzuholen.“ 
 
 
 
8.6 Wasserversorgung 

 
In der Stellungnahme der Neubrandenburger Stadtwerke vom 08.10.2025 wird im Bezug auf 
die Wasserversorgung auf folgendes hingewiesen: „…Der Anschluss des geplanten Eigen-
heims an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist über die v. g. Versorgungsleitung im wie-
senweg gesichert. Durch den Grundstückseigentümer ist rechtzeitig ein Antrag an 
neu.sw/Netzkundenservice mit verbindlichen Bedarfswerten zu stellen. Auf der Grundlage 
des Antrags prüft neu.sw in Abhängigkeit von der Anschlusslänge, ob die Errichtung eines 
Wasserzählerschachtes an der Grundstücksgrenze durch den Eigentümer erforderlich ist. 
 
Die Unterbringung der geplanten Anschlussleitung im wiesenweg (Privatstraße) erfordert die 
dingliche und entschädigungsfreie Sicherung von Leitungsrechten im Grundbuch zugunsten 
von neu.sw. Der Mindestabstand gemäß DVGW-Regelwerk W 400-1 sind einzuhalten. Über-
bauungen auch temporär, sind nicht gestattet.“ 
 
 
 
8.7 Abwasserentsorgung 

 
Westlich angrenzend an den Geltungsbereich der ursprünglichen Ergänzungssatzung in der 
Dorfstraße befinden sich öffentliche Schmutz- und Regenwasserbeseitigungsanlagen in 
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Rechtsträgerschaft der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsanlagen in Rechtsträgerschaft der 
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbh (tab). 
In der Stellungnahme der Neubrandenburger Stadtwerke vom 08.10.2025 wird in Bezug auf 
die Abwasserentsorgung auf folgendes hingewiesen: „Die schmutzwasserseitige Erschlie-
ßung der vorgesehenen Wohnbebauung kann über die Dorfstraße erfolgen. Der Wiesenweg 
ist eine private Anlage mit Übergabepunkt an den Schacht 279SFS7801 erfolgt. Um einen 
Anschluss an die öffentliche Schmutzwasseranlagen zu erhalten, ist durch den Grundstücks-
eigentümer ein Entwässerungsantrag an die tab zu stellen. 
 
Im Sinne des Wasserhaushaltsgesetz ist Regenwasser vor Ort zu verwerten bzw. zu versi-
ckern. Eine Versickerung ist anzeigepflichtig und bedarf der Genehmigung bei der Unteren 
Wasserbehörde des Landkreises MSE.“ 
 
 
8.8 Multi-Media-Leitungen 

 
In der Stellungnahme der Neubrandenburger Stadtwerke vom 08.10.2025 wird in Bezug auf 
die Versorgung mit Multi-Media-Leitungen auf folgendes hingewiesen: „Im Wiesenweg befin-
den sich bereits Leitungen von neu-medianet zur Versorgung unseres Kunden mit Multi-Me-
dia-Diensten.  
 
Diese Leitungen sind in den Bestandunterlagen dargestellt. Sie sind unbedingt zu schützen 
und dürfen nicht fest überbaut werden. Die Lage und Tiefe dieser Leitungen sind, insbeson-
dere vor dem Einsatz grabenloser Bautechnologien, mittels Suchschachtungen zu ermitteln. 
Tiefbauarbeiten im unmittelbaren Bereich der Leitungen sind in Handschachtungen auszu-
führen. 
 
Bei eventuellen Freilegungen ist aus Dokumentationsgründen gegenüber Fördermittelgebern 
dringend die Baubetreuung von neu.sw … zu informieren, die Leitungen sind entsprechend 
der technischen Standards wieder abzusanden und beim Verschließen sind wieder Warn-
bänder (Achtung Kabel bzw. Achtung LWL) zu verlegen. 
 
Ein Anschluss an das Netz von neu-medianet ist realisierbar. Bei Interesse und zur Koordi-
nation der Mitverlegungen bitten wir um rechtzeitige Kontaktaufnahme.“ 
 
 
 
 
Wulkenzin, ………………  
  
  
  
  
Der Bürgermeister       Siegel  
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1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Gemeinde Wulkenzin beabsichtigt mit der 1. Ergänzung der Ergänzungssatzung „Neuendorf“ 

die Ausweisung weiterer Bauflächen zur Ermöglichung eines zusätzlichen Eigenheims. 

Auftraggeberin ist die Gemeinde Wulkenzin, die planerische Ausarbeitung erfolgt durch das 

Planungsbüro Trautmann. Ziel der Planung ist die Einbeziehung des Flurstücks 75 in die 

bestehende Ergänzungssatzung, sodass gemeinsam mit dem Flurstück 76/3 die Entwicklung 

eines neuen Wohngrundstücks ermöglicht werden kann. Das verbleibende Baufeld innerhalb des 

bislang einbezogenen Bereichs ist hinsichtlich seiner Größe nicht ausreichend, um eine weitere 

Bebauung mit einem Wohnhaus zuzulassen. Zudem ist der westliche Teil des ursprünglichen 

Geltungsbereichs inzwischen vollständig bebaut. 

Die vorliegende Planung erfolgt auf Grundlage der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere des Baugesetzbuchs (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie der 

Planzeichenverordnung (PlanzV 90). 

Der Geltungsbereich der 1. Ergänzungssatzung umfasst Teile der Flurstücke 75, 76/2, 76/3 und 

78 in der Flur 6 der Gemarkung Neuendorf. Er liegt am südwestlichen Ortsrand von Neuendorf 

und erstreckt sich über eine Fläche von ca. 0,1 Hektar. Der einzubeziehende Bereich befindet 

sich etwa 100 Meter entfernt vom Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) 

„Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“ (DE_2545-303). 

 

Abbildung 1: Vorhabenstandort Ergänzungssatzung Neuendorf 
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Im Rahmen der Ergänzungssatzung ist eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung erforderlich, welche 

in der nachfolgenden Ausarbeitung erfolgt. Sie dient der Ermittlung und Bewertung der mit der 

Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sowie der Festlegung geeigneter 

Ausgleichsmaßnahmen. 

2 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

sowie des Kompensationsumfangs 

2.1 Grundlagen 

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nach den Hinweisen zur Eingriffsregelung M-V (HzE) 

2018 erarbeitet.  

Die Bewertung der im geplanten Baugebiet erfassten Biotope erfolgt auf der Grundlage folgender 

Kriterien: 

- Regenerationsfähigkeit der Biotope und 

- Gefährdung der Biotoptypen gemäß Roter Liste. 

Die Regenerationsfähigkeit eines Biotops leitet sich vor allem aus dessen zeitlicher 

Wiederherstellbarkeit ab. In Abhängigkeit von der Entwicklungsdauer des jeweiligen Biotoptyps 

werden folgende Wertstufen unterschieden: 

 

Wertstufe Regenerationszeit 

1  1-25 Jahre  

2  26-50 Jahre  

3  51-150 Jahre  

4 länger als 150 Jahre  

 

Gemäß den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (LUNG 2018, Anlage 3) wird die 

naturschutzfachliche Wertstufe über die Kriterien „Regenerationsfähigkeit“ und „Gefährdung“ in 

Anlehnung an die Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands (BfN, 2006) bestimmt. 

Maßgeblich ist der jeweils höchste Wert für die Einstufung.  

Die Gefährdung eines Biotops ist abhängig von der natürlichen oder anthropogen bedingten 

Seltenheit und von der Empfindlichkeit auf einwirkende Störungen. Grundlage für die Beurteilung 

bildet die „Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands“ (BfN 2006).  
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Folgende Wertstufen werden unterschieden: 

Wertstufe  Gefährdung/ Seltenheit  

1  potenziell gefährdet oder nicht gefährdet  

2  gefährdet  

3  stark gefährdet  

4  von vollständiger Vernichtung bedroht  

 

Die naturschutzfachliche Gesamtbewertung der Biotoptypen erfolgt aufgrund der jeweils 

höchsten Bewertung der vorher genannten Bewertungskriterien. Dabei ergibt sich folgende 

Abstufung: 

Naturschutzfachliche Bewertung Bewertungsklasse 

- nachrangig 

1  gering 

2  mittel 

3  hoch 

4 sehr hoch 

 
 

Die eingriffsrelevanten Biotop- und Nutzungsflächen, die innerhalb der Baugrenzen liegen, 
werden mit zugeordnetem Biotopwert (vgl. Tab. 1) folgend dargestellt.  

Tabelle 1: Vom Eingriff betroffene Biotoptypen mit zugeordnetem Biotopwert innerhalb der 
Baugebietsgrenzen 

Biotopcode Biotoptyp Schutz Biotopwertstufe Biotopwert Ø 

PGN Nutzgarten - 0 1 
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Abbildung 2: Biotop- und Nutzungstypen im Umfeld des Vorhabens 

Alle in Abbildung 2 dargestellten Biotoptypen wurden gemäß der Hinweiskarte zur 

Eingriffsregelung (HzE) in einem Umkreis von 200 m erfasst. Innerhalb der Baugrenzen wurde 

lediglich der Biotoptyp „Nutzgarten“ (PGN) vorgefunden. Sowohl innerhalb des 

Geltungsbereiches als auch innerhalb der Baugrenzen befinden sich keine gesetzlich 

geschützten Biotope bzw. Biotoptypen. 

Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung zur Berücksichtigung der Eingriffe in Natur und Landschaft 

gemäß §§ 13 - 18 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i. V. m. § 12 des Gesetzes des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des BNatSchG 

(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) wurde entsprechend der Unterlage „Hinweise 

zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ (2018) erarbeitet. 

Ermittlung des Biotopwertes 

Jeder Wertstufe ist, mit Ausnahme der Wertstufe 0, ein durchschnittlicher Biotopwert zugeordnet 

(HzE 2018) (vgl. Tab. 2). Der durchschnittliche Biotopwert repräsentiert die durchschnittliche 

Ausprägung des jeweiligen Biotoptyps und ist Grundlage für die Ermittlung des 

Kompensationsbedarfes. 
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Tabelle 2: Zuordnung des durchschnittlichen Biotopwerts zu jeder Biotopwertstufe 

Wertstufe Durchschnittlicher Biotopwert 

0 1 minus Versiegelungsgrad* 

1 1,5 

2 3 

3 6 

4 10 

* Bei Biotoptypen mit Wertstufe „0“ ist kein Durchschnittswert vorgegeben. Er ist in 

Dezimalstellen nach o. a. Formel zu berechnen (1 minus Versiegelungsgrad). 

Ermittlung des Lagefaktors 

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vorbelasteten 

Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge des ermittelten Biotopwertes berücksichtigt (HzE 2018) 

(vgl. Tab. 3). 

Tabelle 3: Zuordnung des Lagefaktors zur Lage des Eingriffsvorhabens 

Lage des Eingriffsvorhabens 
Lagef
aktor 

< 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 0,75 

100 m bis 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 1,0 

> 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 1,25 

Innerhalb von Natura 2000-Gebiet, Biosphärenreservat, LSG, Küsten- und 
Gewässerschutzstreifen, landschaftliche Freiräume der Wertstufe 3 (1.200 bis 2.399 ha) 

1,25 

Innerhalb von NSG, Nationalpark, landschaftliche Freiräume der Wertstufe 4 (> 2.400 ha) 1,50 

* Als Störquellen sind zu betrachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Straßen und vollversiegelten 

ländlichen Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Windparks 

Der Eingriffsort liegt außerhalb von Schutzgebieten, Küsten- und Gewässerschutzstreifen sowie 

landschaftlichen Freiräumen (hinsichtlich der Flächengröße) der Wertstufe 3 (1.200 bis 2.399 ha) 

bzw. der Wertstufe 4 (> 2.400 ha). Die komplette Vorhabensfläche befindet sich in einem 

Abstand von weniger als 100m zu vorhandenen Störquellen und wird somit mit dem Lagefaktor 

0,75 berechnet. 
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2.1.1 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/ Beeinträchtigung) 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktionsverlust), ergibt 

sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Fläche 

des Biotops, dem Biotopwert des Biotops und dem Lagefaktor. 

Tabelle 4: Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 
Biotopveränderung 

Biotoptyp Fläche [m²] des 
betroffenen 
Biotoptyps 

x 
Biotopwert des 
betroffen 
Biotoptyps 

x 
Lagefa
ktor = 

Eingriffsflächenäquivalent für 
Biotopbeseitigung bzw. 
Biotopveränderung [m² EFÄ] 

Baufeldgrenzen   

PGZ 260  1  0,75  195 

Gesamt  195 

Für die Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung (Funktionsverlust) innerhalb des 

Geltungsbereichs ergibt sich ein Eingriffsflächenäquivalent von 195 m². 

2.1.2 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen (mittelbare Wirkungen/ Beeinträchtigung) 

Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen können in der Nähe des Eingriffs 

gelegene Biotope in ihrer Funktion mittelbar beeinträchtigt werden. Folgend ist bei der Ermittlung 

des Kompensationsbedarfs zu prüfen, ob gesetzlich geschützte Biotope oder Biotoptypen ab 

einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden. 

Für das Vorhaben werden keine zusätzlichen Funktionsbeeinträchtigungen bilanziert. Zum einen 

schließt sich das Vorhaben an eine bestehende Wohnsiedlung an, zum anderen befinden sich 

die gesetzlich geschützten Biotope in einem ausreichend großen Abstand zum Vorhaben. 

Mittelbare Beeinträchtigungen des Vorhabens auf schützenswerte Biotope können 

ausgeschlossen werden. 

2.1.3 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Die Versiegelung bzw. Überbauung von Flächen führt zu weiteren Beeinträchtigungen 

insbesondere der abiotischen Schutzgüter, so dass zusätzliche Kompensationsverpflichtungen 

entstehen. Deshalb ist biotopunabhängig die teil-/ vollversiegelte bzw. überbaute Fläche in m² zu 

ermitteln und mit einem Zuschlag von 0,2/ 0,5 zu berücksichtigen.  

Das Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/ Vollversiegelung bzw. Überbauung wird über die 

multiplikative Verknüpfung der teil-/ vollversiegelten bzw. überbauten Fläche und dem Zuschlag 

für die Teil-/ Vollversiegelung bzw. Überbauung ermittelt. 
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Tabelle 5: Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für Teil-/ Vollversiegelung bzw. Überbauung 

teil-/ vollversiegelte 
bzw. überbaute 

Fläche in m² 
x 

Zuschlag für Teil-/ 
Vollversiegelung bzw. 

Überbauung 
= 

Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/ 
Vollversiegelung bzw. Überbauung 

[m² EFÄ] 

Vollversieglung durch geplante Bebauung 

260 , 0,5  130 

Gesamt  130 

2.1.4 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der multifunktionale 

Kompensationsbedarf. (vgl. Tab. 6). 

Mit dem geplanten Vorhaben ergibt sich ein multifunktionaler Kompensationsbedarf von 325 m². 

Tabelle 6: Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Eingriffsflächenäqui
valent für 
Biotopbeseitigung 
bzw. 
Biotopveränderung 
[m² EFÄ] 

+ 

Eingriffsflächenäquiv
alent für 
Funktionsbeeinträcht
igung [m² EFÄ] 

+ 

Eingriffsflächenäqu
ivalent für Teil-/ 
Vollversiegelung 
bzw. Überbauung 
[m² EFÄ] 

= 

multifunktionaler 
Kompensationsb
edarf [m² EFÄ] 

195  -  130  325 

 

2.1.5 Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfes 

Als hochintegrativer Ausdruck landschaftlicher Ökosysteme wurde der biotische Komplex zur 

Bestimmung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs herangezogen. Bei betroffenen 

Funktionen von besonderer Bedeutung sind die damit verbundenen Beeinträchtigungen und die 

daraus resultierenden Kompensationsmaßnahmen gesondert zu ermitteln. Dies bedeutet, dass 

eine additive Kompensation notwendig wird, sofern dies aufgrund der Multifunktionalität der 

übrigen Kompensationsmaßnahmen nicht bereits gegeben ist. 

Additive Berücksichtigung qualifizierter landschaftlicher Freiräume 

Laut dem Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan befindet sich das geplante Einfamilienhaus 

außerhalb eines Bereichs zur „Sicherung von Freiraumstrukturen“. Der landschaftliche Freiraum, 

in dem das Plangebiet liegt, ist nach der Analyse für Kernbereiche landschaftlicher mit der 

niedrigsten Stufe kategorisiert worden.  

Auf einen additiven Zuschlag wird verzichtet, da das Vorhaben keinen landschaftlichen Freiraum 

mit einer hohen Wertstufe berührt. 

Additive Berücksichtigung faunistischer Sonderfunktionen 

Nach der HzE (2018) gelten folgende Funktionen für das Schutzgut „Arten und 

Lebensgemeinschaften“ von besonderer Bedeutung: 

• alle natürlichen u. naturnahen Lebensräume mit ihrer speziellen Vielfalt an Lebensgemeinschaften 
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• Lebensräume im Bestand bedrohter Arten (einschließlich der Räume, die bedrohte Tierarten für 
Wanderungen innerhalb ihres Lebenszyklus benötigen) 

• Flächen, die sich für die Entwicklung der genannten Lebensräume besonders eignen und die für die 
langfristige Sicherung der Artenvielfalt benötigt werden 

 

Laut dem Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan befindet sich der geplante Geltungsbereich 

außerhalb von „faunistische Sonderfunktionsbereichen“ (Biotopverbundflächen). 

Biotopverbundflächen mit besonderer und herausragender Bedeutung für die Sicherung 

ökologischer Funktionen sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Eine additive Berücksichtigung 

faunistischer Sonderfunktionen wird ausgeschlossen. 

Additive Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 

Nach der HzE (2018) gelten folgende Funktionen für das Schutzgut „Landschaftsbild“ von 

besonderer Bedeutung: 

• Markante geländemorphologische Ausprägungen (z. B. ausgeprägte Hangkanten) 

• Naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Landschaftsteile u. -bestandteile; z.B. Binnendünnen 

• Natürliche und naturnahe Lebensräume mit ihrer spezifischen Ausprägung an Formen, Arten und 

Lebensgemeinschaften (z. B. Hecken) 

• Gebiete mit kleinflächigem Wechsel der Nutzungsarten 

• Landschaftsräume mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen ermöglichen 

• Landschaftsräume mit überdurchschnittlicher Ruhe 

 

Eine additive Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes wird 

ausgeschlossen, da im Plangebiet keine der oben genannten Funktionen für das Schutzgut 

„Landschaftsbild“ von besonderer Bedeutung vom Vorhaben betroffen sind. 

Additive Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen des Naturhaushalts 

Das Plangebiet ist hauptsächlich durch eine anthropogene Vornutzung deutlich geprägt und weist 

weitgehend keine Flächen auf, die für abiotischen Sonderfunktionen des Naturhaushalts 

maßgeblich sind.  

Eine additive Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen des Naturhaushalts wird 

ausgeschlossen, da die dargestellten Funktionen von besonderer Bedeutung für das jeweiligen 

Schutzgut im Plangebiet nicht vorhanden sind bzw. durch das Vorhaben nicht nachhaltig 

beeinflusst werden. 

2.2 Zusammenstellung des Kompensationsbedarfs 

   Ermittelter multifunktionaler Kompensationsbedarf nach Tab. 6 325 m² 

+ additive Berücksichtigung Sonderfunktionen von Natur und Landschaft                    0 % 

Multifunktionaler Kompensationsbedarf als Flächenäquivalent 325 m² 

Mit dem Eingriff ergibt sich ein Multifunktionaler Kompensationsbedarf von 325 m².  

  

Seite 26 von 68



1. Ergänzung der Ergänzungssatzung - Neuendorf                                   Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung  

 

Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68  

E-Mail : info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

12 
 

3 Ermittlung des Kompensationsumfangs 

Das Kompensationsdefizit wird durch den Erwerb von 325 Kompensationsflächenäquivalenten in 

der Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ kompensiert. Für die 

fachgerechte Kompensation des Eingriffes wurde das Ökokonto VG-018 „Obstsortensammlung 

Waldeshöhe“ der FLÄCHENAGENTUR-MV ausgewählt. Die Reservierung wurde durch eine 

entsprechende Bestätigung nachgewiesen. 

Durch den Erwerb von Ökopunkten erfolgt ein fachgerechter Ausgleich der Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft. 
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 Gemeinde Wulkenzin 
1. Ergänzung der Ergänzungssatzung Neuendorf  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom 16.12.2025 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 24.11.2025 
 

Amt Neverin     

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 m.siegler@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

August-Bebel-Straße 
20a 

15344 Strausberg Tel.: 0395-5824051 info@planungsbuero-
trautmann.de 

http://planungsbuero-
trautmann.de 
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

30. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 25.09.2025  

31. GASCADE Gastransporte GmbH 11.09.2025  

32.  Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 05.09.2025  

33. Deutscher Wetterdienst  30.09.2025  

34. Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpom-
mern 

 x 

35. Ministerium für Wissenschaften, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten M-V   x 

36. Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Meck-
lenburg-Vorpommern 

 x 

37. Hochschule Neubrandenburg  x 

38. Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG)  x 

39. Nationalparkamt Müritz  x 

40. Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 08.10.2025  

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Neubrandenburg 28.07.2025 Keine Einwände 

2. Stadt Penzlin   

3. Gemeinde Blankenhof   

 
 

Während der öffentlichen Auslegung vom 06.10.2025 bis zum 07.11.2025 gingen keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein 

1. Privatperson 1 20.11.2025 

2.   
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH werden im 
Rahmen der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass im Plangeltungs-
bereich keine Anlagen von der 50Hertz Transmission GmbH betrie-
ben werden oder geplant sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass Belange der 
Bundeswehr nicht beeinträchtigt werden. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Polizeipräsidiums Neubrandenburg 
werden im Rahmen der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die Belange 
des Polizeipräsidium Neubrandenburg nicht beeinträchtigt werden. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsam-
tes Neubrandenburg werden im Rahmen der Ergänzungssatzung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass das Staatliche 
Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg nicht betroffen ist von 
der Planung. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen und in die Begrün-
dung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass der Plangel-
tungsbereich der gemeindlichen Planung innerhalb der Bergbaube-
rechtigung „Bewilligung und Nutzung für Formationen und Gesteine, 
die zur unterirdischen behälterlosen Speicherung geeignet sind im 
Bewilligungsfeld Schwerin-Ludwigslust“ liegt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der E.DIS Netz GmbH werden im Rahmen 
der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der E.DIS Netz 
GmbH, dass sich ein Niederspannungskabel im Wiesenweg befin-
det, zur Kenntnis. Ein Straßenbeleuchtungskabel befindet sich in 
der Dorfstraße.  
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der GDMcom GmbH werden im Rahmen 
der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der GDMcom 
GmbH, dass die Anlagenbetreiber Erdgasspeicher Peissen GmbH, 
Ferngas Netzgesellschaft mbH, ONTRAS Gastransport GmbH und 
VNG Gasspeicher GmbH von der Ergänzungssatzung nicht betrof-
fen sind, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer 
Neubrandenburg werden im Rahmen der Ergänzungssatzung zur 
Kenntnis genommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass es von Seiten 
der IHK Neubrandenburg keine Bedenken oder weitere Hinweise be-
züglich der Planung gibt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Ergän-
zungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-
tungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grund-
lagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
 
Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen 
der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass im Plangel-
tungsbereich keine Bodendenkmale bekannt sind. 
 
Der fachtechnische Hinweis zur zufälligen Auffindung von Boden-
denkmalen wird zur Kenntnis genommen. Er war als Hinweis in die 
Planung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst werden im Rahmen 
der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-
che Planung forsthoheitliche Belange nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Sennplatte werden im Rahmen der Ergänzungssatzung zur Kennt-
nis genommen und in die Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die Planung 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung entspricht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass das Flurstück 
75 für eine Bebauung hinreichend geprägt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme, dass die EAB bestätigt wird. 
Die Anregung des Landkreises zur Vorlage einer Reservierungsbe-
stätigung über die für den Eingriffsausgleich vorgesehenen Öko-
punkte wird berücksichtigt. Nach § 34 Abs. 6 BauGB ist die Ge-
meinde verpflichtet, den Ausgleich bereits im Rahmen der Satzung 
aufzustellen oder planerisch zu sichern. Die Gemeinde hat am 
02.11.2025 dem Landkreis des Reservierungsbescheid vorgelegt. 
Damit ist der Ausgleich im Sinne des § 34 Abs. 6 BauGB planerisch 
gesichert. Der Landkreis fordert darüber hinaus, dass der Abbu-
chungsnachweis über die tatsächlich erworbenen Ökopunkte vor 
Rechtskraft und Wirksamwerden der Satzung vorzulegen ist. Hierzu 
ist anzumerken, dass die mit dem Betreiber des Ökokontos abge-
schlossenen Reservierungs- und Kaufverträge regelmäßig vorse-
hen, dass der Abbuchungsnachweis erst nach vollständiger Kauf-
preiszahlung ausgestellt werden kann. Die Kaufpreiszahlung wiede-
rum ist erst nach Inkrafttreten und Rechtskraft der Satzung fällig. Eine 
Vorlage des Abbuchungsnachweises vor Wirksamwerden der Sat-
zung ist daher vertraglich und tatsächlich nicht möglich, da die Wirk-
samkeit der Satzung selbst Voraussetzung für die Kaufpreisfälligkeit 
und damit für die Abbuchung ist. 
Aus diesem Grund kann der Forderung des Landkreises insoweit 
nicht entsprochen werden. Der gesetzliche Sicherungszweck des § 
34 Abs. 6 BauGB wird jedoch durch die vor Satzungsbeschluss vor-
liegende Reservierungsbestätigung in vollem Umfang erfüllt, da da-
mit die Verfügbarkeit und zweckgebundene Bereitstellung der Öko-
punkte nachgewiesen ist. 
 
Kenntnisnahme der Ausführungen zum FFH-Gebiet. 
 
Der fachtechnische Hinweis der unteren Wasserbehörde wird in die 
Begründung eingestellt. 
 
Die fachtechnischen Hinweise der unteren Abfall- und Bodenschutz-
behörde werden in die Begründung eingestellt. 
 
Der fachtechnische Hinweis des SG Brand- und Katastrophenschutz 
wird in die Begründung eingestellt. 
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Gemäß § 2 Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der 
Feuerwehren (BrSchG) für Mecklenburg - Vorpommern in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015, haben Gemein-
den die Löschwasserversorgung (Grundschutz) zu sichern. Die Be-
messung des Löschwasserbedarfs hat nach Arbeitsblatt W 405 des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu erfol-
gen. Für den Einsatz der Feuerwehr sind Bewegungsflächen für Feu-
erwehrfahrzeuge entsprechend der "Richtlinie über Flächen für die 
Feuerwehr auf Grundstücken - Fassung August 2006" anzuordnen. 
Innerhalb des 300 m Radius befindet sich 1 Löschwasserentnahme-
stelle (Löschteich an der Dorfstraße), somit ist die Löschwasserver-
sorgung gesichert. 
 
Die Hinweise aus verkehrsrechtlicher Sicht werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch den 
Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und werden als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellung des 
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH werden im Rahmen der Er-
gänzungssatzung zur Kenntnis genommen und in die Begründung 
eingestellt. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die allgemeinen Hinweise zur 
Kenntnis. Das Verfahren ist kein B-Planverfahren, sondern die 1. 
Ergänzung der Ergänzungssatzung Neuendorf. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Die fachtechnischen Hinweise werden in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise werden in die Begründung eingestellt. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise werden in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rah-
men der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vor-
pommern keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung beste-
hen.  

Seite 57 von 68



 

    30 

 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamt Neustrelitz wer-
den im Rahmen der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Stra-
ßenbauamtes Neustrelitz keine Einwände gegen die gemeindliche 
Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden im Rahmen der Ergänzungssatzung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter Hinweisen keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung bestehen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Wiesenweg Telekom-
munikationslinie befinden.  
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH/Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH werden im Rahmen der Ergänzungssatzung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Vo-
dafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der GASCADE Gastransporte GmbH 
werden im Rahmen der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der 
GASCADE Gastransporte GmbH u. a. keine Einwände gegen die ge-
meindliche Planung bestehen, da Sie von der Planung nicht betroffen 
sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Havel/Obere Tollense“ werden im Rahmen der Ergän-
zungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Was-
ser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung bestehen. 

Seite 63 von 68



 

    36 

 

 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Deutschen Wetterdienstes wer-
den im Rahmen der Ergänzungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des 
Deutschen Wetterdienstes keine Einwände gegen die gemeindliche 
Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung geäußerten Bedenken 
der Privatperson 1 werden im Rahmen der Ergänzungssatzung zur 
Kenntnis genommen. Die Gemeinde ändert ihre Planungsabsichten 
nicht. 
 
 
Begründung: 
Das Flurstück 76/3 befindet sich bereits im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil. Da diese Fläche aber räumlich zu klein ist, für ein weite-
res Eigenheim, wurde das Flurstück 75 im Verfahren der 1. Ergän-
zung einbezogen. 
 
Zu 1. Die Erschließung der bestehenden Bebauung ist über ein 
Wege- und Leitungsrecht auf den privaten Flurstücken 78 und 76/2 
(nördlicher Teil) öffentlich-rechtlich gesichert. Ohne dem hätte die 
Bebauung Wiesenweg 2 und 3 nicht errichtet werden dürfen. 
Die Ergänzungssatzung sieht vor, dass dieses Wege- und Leitungs-
recht auch für die Bebauung auf den Flurstücken 76/3 und 75 eben-
falls genutzt wird. Zur angesprochenen Abwasserentsorgung teilen 
die zuständigen Neubrandenburger Stadtwerke in ihrer Stellung-
nahme vom 08.10.2025 zum Verfahren der 1. Ergänzung mit: 
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Somit ist bestätigt, dass die geplante Bebauung an die zentrale 
Abwasserentsorgung angeschlossen werden kann. Ob für die 
Abwasserentsprung des zusätzlichen Wohnhauses ein Pumpwerk 
erforderlich ist und ob dieses in das bestehande Pumpwerk 
eingebunden werden kann/darf oder nicht ist nicht auf der 
Planungsebene dieses Satzungsaufstellungsverfahren zu 
beantworten. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ist zunächst 
lediglich die Frage zu beantworten ob das zusätzliche Wohnhaus 
grundsätzlich zentral versorgt und entsorgt werden kann – und diese 
Frage wurde im Verfahren entsprechend bejaht. Die technische 
Umsetzung zum Anschluss obliegt später der Objektplanung des 
Bauherren. Es ist davon auszugehen, dass der Bauherr auch ein 
eignes Pumpwerk auf seinem Grundstück errichten kann, welches 
das Abwasser an den Übergabepunkt in die zentrale Kanalisation 
abgibt.  
 
 
Zu 2. Das Flurstück 75, Flur 6, Gemarkung Neuendorf, ist verkehrlich 
grundsätzlich über die Flurstücke 76/2 und 78, jeweils Flur 6, 
Gemarkung Neuendorf, im Nordwesten erschlossen. Für eine 
gesicherte verkehrliche Erschließung hat der Bauherr jedoch 
eigenständig gegenüber dem jeweiligen Grundstückseigentümer die 
Eintragung einer Erschließungsbaulast sowie die Bestellung und 
grundbuchrechtliche Sicherung eines zivilrechtlichen Wegerechts zu 
beantragen und deren Eintragung zu veranlassen. 
Die Einholung der Erschließungsbaulast sowie die 
grundbuchrechtliche Sicherung des Wegerechts sind nicht 
Gegenstand des Satzungsaufstellungsverfahrens, sondern obliegen 
ausschließlich dem Bauherrn des Grundstücks, das durch diese 
Satzung in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen 
wird. Sollten die Erschließungsbaulast und das Wegerecht nicht 
erteilt werden, bleibt die verkehrliche Erschließung dennoch möglich, 
und zwar über das östlich gelegene Wegegrundstück der Gemeinde 
(Flurstück 66, Flur 6, Gemarkung Neuendorf). Grundsätzlich sind 
Geländeanpassungen (insbesondere Aufschüttungen) zulässig. Das 
Bauvorhaben hat sich jedoch nach der Art der baulichen Nutzung, 
nach dem Maß der baulichen Nutzung (Höhe der baulichen Anlage), 
nach der überbaubaren Grundstücksfläche und nach der Bauweise 
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in die Eigenart der näheren Umgebung einzufügen. Ein Überragen 
der vorhandenen baulichen Anlagen kann daher unzulässig sein. 
Unbeschadet dessen lösen nach aktueller Rechtslage auch 
unselbständige Aufschüttungen, die mit der Hauptanlage funktional 
verbunden sind, Abstandsflächen aus. Die Aufschüttung hat daher 
einen Mindestabstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze 
einzuhalten. 
 
 
Zu 3. Das öffentlich-rechtliche Wege- und Leitungsrecht zur 
Erschließung des Baugrundstückes Wiesenweg 2 und 3 besteht nur 
auf der Nordseite. Diese Fläche befindet sich auch im 
Plangeltungsbereich der 1. Ergänzung. Der südöstliche Teil des 
Flurstücks 76/2 ist nicht im Plangeltungsbreich. Technische oder 
gebäudeplanersiche Lösungen zur Überwindung von 
Höhenunterschieden werden grundsätzlich nicht auf der 
Planungsebene der Innenbereichssatzung behandelt/gelöst. Diese 
mögliche Konfliktlösung obliegt der Objektplanung im Rahmen des 
Bauvorhabens.  
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